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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen! 

Über den Tarifk ompromiss 
zur TVöD-Einkommensrunde 
2025 haben wir bereits im 
letzten Heft berichtet. Aber 
damit ist das Thema natürlich 
längst noch nicht abgehakt. 
Seither wurde das Ergebnis in 
den Verwaltungen und Betrie-
ben diskutiert. Und das ist gut 
so – gerade dann, wenn, wie 
wir es in unserem Ergebnis-
fl ugblatt beschrieben haben, 
der „Fortschritt im Detail“ 
liegt. Viele Rückmeldungen 
erreichen natürlich unsere 

Fachgewerkschaften, aber auch wir haben viele Mails bekommen. Zwei Dinge dazu:
Erstens: Die kritischen Mails, die uns erreicht haben, sind letztlich nicht mehr gewor-
den im Vergleich zum Vorgängerabschluss, als wir einen zweistelligen linearen 
Abschluss erzielen konnte. Das überrascht mich.
Zweitens: Wir erhalten viele Zuschriften von Nicht-Mitgliedern und die sind im 
Schnitt weniger zufrieden als unsere Mitglieder. Das ist natürlich besser als anders-
herum.
Was ich selbst erlebe, wenn ich das Ergebnis vorstelle, und was mir auch Kollegin-
nen und Kollegen aus unseren Fachgewerkschaften bestätigen, ist, dass das Ergeb-
nis erklärt werden will. Es ist leicht, einen 10-Prozent-Abschluss zu erläutern. Unser 
facettenreicher Abschluss jedoch erklärt sich nicht von selbst. Und hier ist es wichtig, 
die Mitglieder nicht allein zu lassen. Mit „Erklären“ meine ich in keiner Weise „Schön-
reden“. Dass wir manche unserer Ziele nur teilweise erreicht haben, soll nicht ver-
schwiegen werden. Aber gerade beim Thema „selbstbestimmtere Arbeitszeit“ gilt, 
dass uns hier in schwieriger Gemengelage ein Einstieg gelungen ist, den wir jetzt 
Runde für Runde ausbauen müssen. 
Aber wir müssen gemeinsam nicht nur das konkrete Ergebnis richtig einordnen, son-
dern auch die Umstände seines Zustandekommens. Und hier wird es nicht ausrei-
chen, auf besondere Umstände in Deutschland und der Welt hinzuweisen. Denn 
„besondere Umstände“ werden die Normalität der nächsten Jahre sein und wenn wir 
hier bestehen wollen, müssen wir besonders gut aufgestellt sein – der dbb als ver-
handlungsführendes Tarifdach seiner Mitgliedsgewerkschaften und diese als Mobi-
lisator ihrer Mitglieder. Diese schlichte Wahrheit greift schon zur anstehenden Län-
derrunde, die im Dezember dieses Jahres beginnt.

Mit freundlichen Grüßen

Volker GeyerVolker Geyer

Editorial
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Von Volker Geyer

Wenn es nicht gerade um legendäre Hel-
den wie Robin Hood oder Klaus Störtebe-
ker geht, sind in Deutschland Begriffe wie 
„Rebellion“ oder „Rebell“ nicht sonderlich 
positiv besetzt. Gleichwohl hat Münchens 
Oberbürgermeister Dieter Reiter genau 
diesen Begriff gewählt, als er in einem 
Interview mit dem Berliner Tagesspiegel 
vom 14. April 2025 zur Reduzierung der 
Umsatzsteuer befragt wurde. 
Der OB wörtlich: „Rechtsanspruch auf 
Kindergartenplatz, Krippenplatz, Ganz-
tagsbetreuung, alles, ohne dafür auch 
die finanziellen Mittel bereitzustellen – 
so kann es nicht weitergehen. Wenn es 
so weitergeht, werden die Bürgermeister 
Deutschlands rebellieren.“
Als dbb Verhandlungsführer bei der Anfang 
April nach zähem Ringen zu Ende gegan-
genen TVöD-Einkommensrunde darf ich 
behaupten, einigen Einblick in die kom-
munale Seelenwelt erhalten zu haben. 
Schließlich saß mir mit Gelsenkirchens 
Oberbürgermeisterin Karin Welge eine 
OB-Kollegin Reiters in vier Verhandlungs-
runden gegenüber. Die kommunale Pro-
blemlage will ich deshalb keineswegs igno-
rieren oder kleinreden. Den Umgang damit 
halte ich jedoch nicht für zielführend. 

Wer bestellt, bezahlt auch!

Denn während der vier Verhandlungs-
runden haben die Gewerkschaften genau 
mit dem Argument gearbeitet, mit dem 
auch Münchens Oberbürgermeister nun 
agiert: Wer bestellt, muss auch bezah-
len. Niemand im öffentlichen Dienst hat 
sich selbst eingestellt. Vielmehr sind es 
– in der Regel durchaus vernünftige – in- 
frastrukturelle, sozialpolitische, bildungs-
politische oder ökologische Vorhaben 
der Politik, die sich nur umsetzen lassen, 
wenn das dazu notwendige Fachpersonal 
eingestellt wird. Und wer Fachkräfte ein-
stellen will, muss auch Fachkräftegehäl-
ter bezahlen. Es gibt nämlich einen hart 
umkämpften Markt für diese Fachkräfte. 
Hier stumpf zu sagen, es könne nicht sein, 
dass der öffentliche Dienst Tarifführer in 
Deutschland werde, wird dem Problem 
nicht gerecht. 
Von einer Tarifführerschaft ist der öffent-
liche Dienst ohnehin noch weit entfernt. 
Aber konkurrenzfähig müssen wir schon 

bleiben und teilweise erst noch wer-
den. Wichtig ist aber auch, die Aufgaben 
und Probleme beim Namen zu nennen 
und danach zu handeln. Die Kommunen 
beklagen – nicht zu Unrecht –, dass das 
aktuell und schon seit längerer Zeit nicht 
geschieht. Und genau das tun wir auch.
Uns gegenüber verhält sich die VKA in 
etwa so, wie sie es selbst dem Bund gegen-
über beklagt.

Schwarzer-Peter-Spiel

Wären wir beim Schwarzer-Peter-Spiel 
könnten VKA und Gewerkschaften nun 
gemeinsam auf den Bund zeigen und 
rufen: „Die sind schuld!“ Aber das wird nix 
bringen. Aus Sicht des dbb ist es angezeigt, 
diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Das 
geht am besten gemeinsam.
Dabei habe ich keine gemeinsame Rebel-
lion vor Augen, wohl aber ein gemein-
sames Vorgehen von Kommunen und 
Gewerkschaften. Der dbb wird gerne sei-
nen Beitrag leisten, Druck aufzubauen, um 
den Bund an seine Verantwortung zu erin-
nern. Natürlich ängstigt die Bürgerinnen 
und Bürger die wirtschaftliche Lage, die 
Migrationsfrage sowie eine weltpolitische 
Lage, die in ihrer Unvorhersagbarkeit mit 
nichts in den letzten 80 Jahren zu verglei-
chen ist. Und trotzdem sind und bleiben 
andere Probleme im Alltag der Menschen 
genauso wichtig. 
Warum komme ich mit dem ÖPNV immer 
seltener störungsfrei zur Arbeit oder ins 
Kino? Wieso fehlen selbst auf Intensiv-
stationen allerorten dringend benötigte 
Fachkräfte? Wieso wird mein Bauantrag 
so langsam bearbeitet?

Fragen wie diese gibt es unzählige und 
sie lassen sich nicht beantworten bezie-
hungsweise lösen, wenn wir nicht genug 
Fachkräfte einstellen und halten.

Gemeinsam einmischen

In diesem Sinne ist es zielführend, wenn 
wir Probleme, die wir gemeinsam erkannt 
haben, auch gemeinsam angehen – als 
Sozialpartner. Eben weil es zunehmend 
schwerer wird, die Welt vom Tariftisch aus 
zu retten. Das wird uns nur gelingen, wenn 
wir uns auch jenseits des Tariftisches ein-
mischen. Denn eines ist klar: Auch, wenn 
in den letzten Wochen viel mit schwin-
delerregenden Summen hantiert wurde. 
Die Verteilungskämpfe der nächsten Jahre 
werden ungleich härter als wir es gewohnt 
sind. Und OB Reiter weist zu Recht darauf 
hin, dass ein einziger vernünftiger Schul-
neubau etwa 130 Millionen Euro kostet. 
Und da sind die Lehrkräfte, die den Neu-
bau mit Leben und Bildung füllen, noch 
gar nicht mitgerechnet. Die stehen zwar 
auf der Gehaltsliste der jeweiligen Länder, 
aber wenn wir über die Zukunftsfähigkeit 
des öffentlichen Dienstes reden und darü-
ber, wo welche Mittel gebraucht werden, 
müssen die Politik und die öffentlichen 
Arbeitgeber wieder lernen, ganzheitlicher 
zu denken. 
Von daher sollten wir die gemeinsamen 
Erkenntnisse, die wir während der Potsda-
mer Einkommensrunde erneut sammeln 
mussten, weder in eine Rebellion noch in 
Larmoyanz ummünzen, sondern gemein-
sam schauen, wie wir uns einmischen kön-
nen. Die Bürgerinnen und Bürger hätten 
wir auf unserer Seite. 

Das Koalitionspapier, die Kommunen und die Tarifpolitik

„Die Bürgermeister werden rebellieren“
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Rettungsdienst LOS

Zeit für echte Verbesserungen
Am 17. April 2025 fand die dritte Verhand-
lungsrunde für die Beschäftigten im Ret-
tungsdienst des Landkreises Oder-Spree 
statt. Nachdem in den ersten beiden Ter-
minen bereits zentrale Themen auf den 
Tisch kamen, stand diesmal die Klärung 
offener Punkte im Mittelpunkt. 

Nur die TVöD-Entgelterhöhungen 
gelten automatisch

Durch den geltenden Haustarifvertrag 
profitieren die Beschäftigten automatisch 
von den Entgelterhöhungen, die in der 
aktuellen Einkommensrunde zum TVöD 
vereinbart wurden.
Die weiteren Ergebnisse dieser Tarifrunde 
gelten beim Rettungsdienst LOS noch 
nicht – und genau dafür setzen dbb und 
seine Mitgliedsgewerkschaft komba sich 
ein. Daher ist ein zentraler Bestandteil des 
Forderungspapiers, die Tarifergebnisse 
aus der aktuellen Einkommensrunde des 

TVöD auch auf den Rettungsdienst LOS zu 
übertragen. dbb-Ziel ist es, die Ergebnisse 
an die spezifischen Anforderungen und 
Belastungen im Rettungsdienst im Land-
kreis Oder-Spree anzupassen. Der Beruf 
verlangt Höchstleistungen – dem muss 
auch tariflich Rechnung getragen werden!
Weiterhin hat der dbb mit Nachdruck da-
rauf hingewiesen, dass eine langfristige 
und verlässliche Jahresplanung für die 
Beschäftigten unerlässlich ist. Eine solche 
Regelung im Tarifvertrag schafft nicht nur 
Planungssicherheit, sondern trägt auch 

maßgeblich zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben bei. Hier besteht Hand-
lungsbedarf. Eine nachhaltige Lösung ist 
zwingend erforderlich.
Die Verhandlungen werden am 17. Juni 
2025 fortgesetzt.

Hintergrund

Seit 2012 gibt es bei der „Rettungsdienst 
im Landkreis Oder-Spree GmbH“ einen 
Haustarifvertrag, der Arbeits- und Ent-
geltbedingungen regelt. In diesem Tarif-
vertrag wurden das Niveau des öffentli-
chen Dienstes als Maßstab genommen 
und die Besonderheiten im Rettungs-
dienst zusätzlich berücksichtigt. 

Seminar der dbb akademie

Betriebsräteschulung Autobahn GmbH des Bundes
Die dbb akademie bietet vom 29. Sep-
tember bis 1. Oktober 2025 das Semi-
nar „Betriebsräteschulung Autobahn 
GmbH“ als Präsenzveranstaltung 
in Kassel an. Die erste Amtszeit der 
Betriebsratsmitglieder der Autobahn 
GmbH geht auf die Zielgerade, bevor 
im Frühjahr 2026 die neuen Gre-
mien gewählt werden. Höchste Zeit, 
begonnene Projekte zum Abschluss 
zu bringen und einen Ausblick auf die 
nächste Amtszeit zu werfen. Dane-
ben gibt es einige neuere Entwicklun-
gen in der Gesetzgebung, den tarif-
vertraglichen Bestimmungen sowie 
neue Urteile, die beachtet und umge-
setzt werden müssen. Auch die Vor-
bereitungen für die Betriebsrats-
wahlen stehen an oder haben schon 
begonnen. Wir stellen vor, was nicht 
nur der Wahlvorstand, sondern auch 
der Betriebsrat dabei zu beachten 
hat. Freuen Sie sich auf eine Veran-
staltung mit vielen wichtigen Akteu-
ren aus der Welt der Autobahn GmbH 
und Experten von außen.

Inhalt
- Betriebsratsvergütung

- was sich durch die Novellierung des 
Jahres 2024 geändert hat oder noch 
ändern sollte

- Regelung eines Verfahrens zur Fest-
legung vergleichbarer Arbeitneh-
mender durch Betriebsvereinbarung 

- Ansprüche aus fiktiver Höhergrup-
pierung mit und ohne Bewerbung 

- Betriebsratswahl
- angedachte Einführung einer On-

line-Wahl und sonstige Änderungen 
der Wahlvorschriften

- Arbeitszeit
- Umsetzungsstand GBV Langzeit-

konten
- Umsetzung der Einigung zum be-

schränkten Einsichtsrecht der Füh-
rungskräfte in Arbeitszeitkonten 

- Altersteilzeit bei der Autobahn
- Rufbereitschaft und Ruhezeit – ein 

ewiges Thema
- Vergütung der Beschäftigten

- Wege- und Zehrgeld, Ergebnisse der 
letzten Tarifverhandlungen

- Mitarbeiterjahres- und Qualifizie-
rungsgespräch

- Einsatz künstlicher Intelligenz als He-
rausforderung für die Betriebsratsar-
beit

- Tipps für erfolgreiche Kommunika-
tion im Gremium und gegenüber dem 
Arbeitgeber und der Belegschaft

- selbstverständlich gibt es viel Neues 
aus der aktuellen Rechtsprechung 
und jede Menge Erfahrungsaustausch 
mit anderen Betriebsräten der Auto-
bahn GmbH – nutzen Sie die Mög-
lichkeit, sich darüber auszutauschen, 
was andere Betriebsräte der Autobahn 
GmbH wie regeln.

Anmeldungen sind auf der Seite der dbb 
akademie unter www.dbbakademie.de/
online-seminare möglich. 
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Tarifgemeinschaft deutscher Länder

Neuer erster Stellvertretender Vorsitzender
Die Mitgliederversammlung der 
Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der (TdL) hat am 2. April 2025 auf 
Vorschlag der Finanzministerkon-
ferenz einstimmig den Sächsischen 
Staatsminister der Finanzen, Chris-
tian Piwarz, zum ersten Stellvertre-

ter des Vorsitzenden des Vorstands der 
TdL gewählt. Staatsminister Piwarz tritt 
damit auch im TdL-Vorstand die Nachfolge 
von Hartmut Vorjohann an, dessen Amt 
als erster Stellvertreter des Vorsitzenden 
zeitgleich mit seinem Ausscheiden aus 
dem Amt als Staatsminister der Finan-

zen des Freistaats Sachsen am 19. De- 
zember 2024 geendet hatte. 

Tarifverhandlungen Luftsicherheit

Bessere Arbeitsbedingungen und  
1,70 Euro mehr
Seit Monaten wurde zwischen dem dbb, 
ver.di und dem Arbeitgebendenverband 
BDLS über Verbesserungen der Arbeitsbe-
dingungen für Sicherheitskräfte an Flug-
häfen gerungen. Nun konnte ein Durch-
bruch erzielt werden: Die Beschäftigten 
erhalten bessere Arbeitsbedingungen und 
eine Entgelterhöhung um insgesamt 1,70 
Euro pro Stunde. 

Abschluss zum Mantel- und zum 
Entgelttarifvertrag

Am 7. April 2025 gelang ein über viele 
Wochen hinweg verhandelter Abschluss 
zum Manteltarifvertrag, der die Arbeits-
bedingungen in der Luftsicherheit regelt. 
Bereits am folgenden Tag wurde auch eine 
deutliche Erhöhung der Stundenentgelte 
vereinbart. Beide Ergebnisse sind gute 
Fortschritte. Besonders die Anhebung 
der Stundenentgelte um 1,70 Euro ist eine 
spürbare Verbesserung. Auch im Bereich 
der Arbeitsbedingungen wurden wichtige 
Fortschritte erzielt. Vor dem Hintergrund 
einer weiterhin angespannten wirtschaft-
lichen, politischen und gesellschaftlichen 
Lage wurde ein erfolgreicher Abschluss 
der Verhandlungen erreicht.

Entgelterhöhungen

Ab dem 1. Mai 2025 steigen die Entgelte 
zunächst um 70 Cent pro Stunde, zum  
1. April 2026 folgt eine weitere Erhöhung 
um 1 Euro pro Stunde. Die Laufzeit endet 
am 31. Dezember 2026. Die neuen Stun-
denentgelte ergeben sich wie folgt: In 
der Entgeltgruppe (EG) I steigt der Stun-
denlohn von 23,30 Euro auf 25,00 Euro  

(+7,30 %), in EG II von 22,39 Euro auf 24,09 
Euro (+7,59 %), in EG III von 20,54 Euro auf 
22,24 Euro (+8,28 %), in EG IV von 16,51 Euro 
auf 18,21 Euro (+10,30 %) und in EG V von 
15,68 Euro auf 17,38 Euro (+10,84 %). Die 
PRM-Zulage (für den Rollstuhlservice am 
Flughafen) wird zu denselben Zeitpunkten 
um jeweils 35 Cent erhöht. Die Entgelte 
der operativ tätigen betrieblichen Ange-
stellten werden prozentual entsprechend 
der Entgeltgruppe I angepasst.

Regelungen zur Mehrarbeit

Auch in weiteren Bereichen wurden tarif-
liche Verbesserungen erzielt. Die Regelun-
gen zur Mehrarbeit setzen die geltende 
Rechtsprechung um. Die Schwelle für 
den Mehrarbeitszuschlag wird für § 5-Be- 
schäftigte von 180 auf 175 Stunden und 
für andere Beschäftigte von 208 auf 190 
Stunden gesenkt. Teilzeitkräfte profitie-
ren künftig von einer reduzierten Schwelle 
und werden damit nicht mehr benach-
teiligt. Jede Stunde, die im Monat über 
der jeweiligen Schwelle liegt, löst einen 
monatlichen Mehrarbeitszuschlag in 
Höhe von 25 Prozent aus. Alle darüber hin-
ausgehenden Stunden, die nicht bereits 
durch den monatlichen Zuschlag abgegol-
ten sind, werden einmal jährlich zusätzlich 
bezuschlagt.

Weitere Regelungen

Ein weiterer Fortschritt betrifft die Ent-
fristung befristeter Arbeitsverhältnisse 
bei fehlender Mitteilung durch die Arbeit-
gebenden. Erfolgt drei Monate vor Ver-
tragsende keine schriftliche Mitteilung 

durch die Arbeitgebendenseite, ob eine 
Übernahme erfolgt, gilt das Arbeitsver-
hältnis automatisch unbefristet wei-
ter – es sei denn, die betroffene Person 
widerspricht. Zudem besteht nun die 
Möglichkeit, bei Tauglichkeitsuntersu-
chungen eine ärztliche Zweitmeinung ein-
zuholen. Auch bei Arbeitsbefreiungen gibt 
es Verbesserungen: Bis zu fünf zusätzliche 
freie Tage können nun in bestimmten Fäl-
len gewährt werden. Arbeitgebende sind 
außerdem verpflichtet, Arbeitsschutzbe-
kleidung und Ausrüstung in ausreichen-
der Menge bereitzustellen und die Kosten 
dafür zu übernehmen.
Das Jubiläumsgeld wurde erweitert und 
umfasst nun zusätzliche Stufen: Beschäf-
tigte erhalten bei einer Betriebszugehö-
rigkeit von zehn Jahren 300 Euro, nach 
15 Jahren 500 Euro, nach 25 Jahren 800 
Euro, nach 30 Jahren 1.200 Euro und bei 
vierzigjährigem Betriebsjubiläum 2.000 
Euro. Schließlich wird eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe gebildet, die das Thema 
Strahlenschutz in der Luftsicherheit mit 
dem Ziel aufarbeitet, den Strahlenschutz 
sicherzustellen, und eine Handlungsemp-
fehlung an die Tarifvertragsparteien aus-
spricht.
Das erzielte Tarifergebnis wurde ange-
nommen, die redaktionelle Bearbeitung 
und Umsetzung erfolgt im Mai 2025. 
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Manteltarifvertrag ergänzt werden. Im 
Einigungspaket enthalten ist auch eine 
feste Verhandlungszusage zum Thema 
Arbeitszeitflexibilisierung auf Basis einer 
35-Stunden-Woche für die nächste Man-
teltarifrunde 2026.

Zweite Urabstimmung

Jetzt sind die Mitglieder der gkl berlin 
und der NahVG gefragt. Sie entscheiden 
in einer zweiten Urabstimmung über die 
Annahme oder die Ablehnung des Ver-
handlungsergebnisses. Die Verhandlungs-
kommission empfiehlt die Annahme. 

Tarifthem
en

TV-N Berlin

Verhandlungsergebnis erzielt

Nach mehreren Monaten gab es am  
11. April 2025 zwischen dem dbb und dem 
Kommunalen Arbeitgeberverband Berlin 
(KAV) eine Einigung für die Beschäftig-
ten im kommunalen Nahverkehr in Berlin. 
Die 16.000 Arbeitnehmenden bei der BVG 
und der BT GmbH haben endlich einen 
Tarifabschluss. Nach mehreren Warn-
streiktagen und einer Urabstimmung 
konnte eine Einigung am Verhandlungs-
tisch erzielt werden. Die Laufzeit beträgt 
24 Monate ab 1. Januar 2025.

Ergebnisse im Überblick 

Entgelt
Von der Einigung profitiert vor allem der 
Fahrdienst mit Steigerungsraten von 
insgesamt circa 20 %. Auch die übrigen 
Beschäftigungsgruppen werden bei den 
Tabellenentgelten und bei Zulagen stark 
angehoben. Inklusive Zulagen nimmt Ber-
lin somit einen der vorderen Tabellen-
ränge bei der Bezahlung seiner Beschäf-

tigten im Nahverkehr ein. Mit Blick auf die 
stark gestiegenen Lebenshaltungskosten 
war dieser Schritt nötig.
Es gibt für die Monate Januar bis Mai 
2025 eine Einmalzahlung von 1.500 Euro. 
Dies entspricht einer Erhöhung von 300 
Euro pro Monat, die nun als Einmalzah-
lung kommt. Auch dies ist Teil des Kom-
promisspakets. Teilzeitbeschäftigte erhal-
ten diese anteilig. Für jeden Monat, den in 
diesem Zeitraum nicht gearbeitet wurde, 
wird 1/5 abgezogen. Wer Krankengeld, 
entsprechende gesetzliche Leistungen 
oder Mutterschaftsgeld bezogen hat, hat 
keine Abzüge.

Zulagen
Die Erhöhung der Zulagen dient der Aner-
kennung der besonderen Leistungen im 
Fahrdienst inklusive der Infozeiten und 
der Endgerätenutzung. Der Kompromiss 
sieht vor, dass der Aufwand für die ver-
pflichtende Nutzung dienstlicher Endge-
räte und die benötigte Zeit für die zur 
Dienstausübung notwendigen Informati-
onen nun in Geld abgegolten ist und pers-
pektivisch nicht mehr in Zeit. Das ist nicht 
ideal und wurde von uns kritisiert, mehr 
war allerdings nicht durchsetzbar.

Arbeitszeit
Die Möglichkeit für freiwillig erhöhte 
Arbeitszeiten bis 39 Stunden in der Woche 
bleibt bis Ende 2026 erhalten und wird 
für alle Beschäftigten ab dem 1. Juli 2025 
geöffnet. Die Regelung läuft erst mal bis 
Ende 2026 und soll durch weitere Flexi-
bilisierungen im nächsten Abschluss zum 

den des Gesundheitsschutzes 40 Prozent 
der Gesamtarbeitszeit nicht überschrei-
ten. Zudem soll die Option, im 12-Stunden-
Dienst zu arbeiten, erhalten bleiben. 

Zeitnaher Verhandlungstermin

Die Kernforderungen werden der Arbeit-
geberseite noch schriftlich vorgelegt. Der 
erste Verhandlungstermin wird zeitnah 
folgen. 

Rettungsdienst Havelland

Erstes Sondierungsgespräch mit  
der Arbeitgeberseite

Am 16. April 2025 fand ein erstes Sondie-
rungsgespräch in Nauen zwischen dem 
dbb, der für seine Mitgliedsgewerkschaft 

komba verhandelt, und der Arbeitgeber-
seite für die Beschäftigten des Rettungs-
dienstes im Havelland statt. Bei dem 
Termin wurden die Kernforderungen, ins-
besondere die Möglichkeit der Einführung 
des 24-Stunden-Dienstes, intensiv bespro-
chen. Die Arbeitgeberseite wurde darauf 
hingewiesen, dass die maximale Auslas-
tung tarifvertraglich festgelegt werden 
muss. Der durchschnittliche Anteil der 
aktiven Inanspruchnahme darf aus Grün-

Ergebnis

Einmalzahlung 
1.500 Euro für die Zeit Januar bis 
Mai 2025 (Teilzeit anteilig)

Entgelterhöhung ab 1. Juni 2025
Tabellenerhöhung um 380 Euro

Entgelterhöhung ab 1. Juni 2026
Tabellenerhöhung um weitere 50 Euro

Weihnachtszuwendung
(mit Umwandlungsmöglichkeit)
2025  Erhöhung um 100 Euro
2026 Erhöhung um 100 Euro

Fahrdienstzulage 
ab 1. Juni 2025  225 Euro 
(170 Euro für Altbeschäftigte)
ab 1. Juni 2026  255 Euro
(200 Euro für Altbeschäftigte)

Schichtzulage 
ab 1. Juni 2025  130 Euro

Wechselschichtzulage 
ab 1. Juni 2025  225 Euro
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- Abschaffung der freiwilligen Verlänge-
rung der durchschnittlichen wöchent-
lichen Höchstarbeitszeit durch Zusatz-
dienste.

- Zum Paket gehören auch die Forderun-
gen nach einem weiteren Urlaubstag 
in Form einer echten Freischicht und 
einem Tag Gewerkschaftsurlaub, der 
Anhebung der vermögenswirksamen 
Leistungen auf 50 Euro, der besseren 
Vergütung von kurzfristig abgerufenen 
HD-Diensten sowie der Einführung von 
Langzeitkonten. 

- Für 110 Nachtstunden soll es jeweils 
einen Tag Zusatzurlaub bis zur Grenze 
von vier Tagen im Jahr geben. Die Belas-
tung durch Nacharbeit muss angemes-
sen berücksichtigt werden.

- Erwartet wird für Auszubildende / Schü-
lerinnen und Schüler die Anhebung der 
Ausbildungsentgelte analog zum TVöD-
Bereich und steuerfreie Sachbezugsleis-
tungen in Höhe von 50 Euro.  

Noch ist der weitere Verlauf offen. Viel 
hängt von dem Einigungswillen der 
Geschäftsführung ab. 

Rettungsdienst Barnim

Forderungen beschlossen
Der Startschuss für die Tarifverhandlungen 
2025 beim Rettungsdienst Barnim ist gefal-
len. Die Forderungen wurden beschlossen. 
Ziel ist und bleibt ein passgenaues Tarif-
werk auf Basis des TVöD. Nach der Einfüh-
rung des Haustarifvertrags gilt es jetzt, die 
bestehenden Regelungen anzupassen und 
zu verbessern. Kernelement ist dabei die 
Übertragung des TVöD-Ergebnisses 2025. 

Details

Es geht uns um Entgelt, Urlaub und um 
die speziellen Belange des Rettungsdiens-
tes. Unsere Forderungen beinhalten unter 
anderem:
- Die Übertragung des TVöD-Ergebnisses 

bedeutet zum 1. April 2025 eine Entgelt-
erhöhung um 3 Prozent, mindestens 
aber 110 Euro. Der zweite Erhöhungs-
schritt sieht eine Steigerung von 2,8 
Prozent zum 1. Mai 2026 vor. Die Jah-

ressonderzahlung soll auf 90 Prozent 
angehoben werden. 

- Die maximale durchschnittliche 
wöchentliche Belastung muss sinken. 
Für die kommunalen Rettungsdienste 
steht das schon fest. Sofort soll die  
Stundenzahl auf 46 sinken, ab 2026 auf 
45 und ab 2027 auf 44 Stunden. Das 
bedeutete weniger Schichten im Jahr 
bei gleichem Geld. Darüber hinausge-
hende Dienste müssen gesondert ver-
gütet werden. Die vergütungsrechtli-
che Bewertung muss dementsprechend 
angepasst werden. 

- Gefordert wird wegen der Vergleichbar-
keit der Belastung auch die Einführung 
der Wechselschichtzulage im 24-Stun-
den-Dienst. 

- Der arbeitszeitrechtliche Ausgleichs-
zeitraum soll auf sechs Monate verkürzt 
werden. Dann bestehendes Zeitgutha-
ben wird mit 130 Prozent vergütet.  

Rettungsdienst MOL

TVöD-Abschluss: Einladung zu Gesprächen  
zur Tarifanpassung
Durch den bestehenden Haustarifver-
trag beim Rettungsdienst Märkisch-Oder-
land (MOL) gilt: Die im Rahmen der gerade 
abgeschlossenen Einkommensrunde ge-
meinsam erzielten Verbesserungen im 
Bereich des TVöD werden größtenteils 
auch automatisch auf die Beschäftigten 
im Rettungsdienst MOL übertragen. Das ist 

ein wichtiger Erfolg – gleichzeitig ist dem 
dbb bewusst, dass die besonderen Bedin-
gungen und Anforderungen im Rettungs-
dienst MOL eigene tarifliche Regelungen 
brauchen. Diese Besonderheiten sollen 
weiterhin im Haustarifvertrag abgebildet 
und gezielt weiterentwickelt werden. Des-
halb hat der dbb für seine Mitgliedsge-

Neuauflage der START-Broschüre
Auch in diesem Jahr werden wieder 
zahlreiche junge Menschen eine Aus-
bildung oder auch ein duales Studium 
im öffentlichen Dienst beginnen oder 
werden in ein Beamtenverhältnis auf 
Widerruf übernommen. 
Egal, ob im Tarifbereich oder als 
Beamte auf Widerruf – gerade zu 
Beginn dieses neuen Lebensab-
schnitts ist es als Gewerkschaft 

wichtig, sich zu präsentieren und Sach-
kompetenz als gewerkschaftlicher Dienst-
leister zu zeigen. Der dbb bringt deshalb 
in Zusammenarbeit mit der dbb jugend 
alljährlich für die neuen Kolleginnen und 
Kollegen die Broschüre „START – Einblicke 
in den öffentlichen Dienst“ heraus. 
Unsere Broschüre bietet vor allem eine 
Übersicht über die Rechte und Pflichten 
der Auszubildenden beziehungsweise 

Anwärter/-innen. Auch die gewerk-
schaftliche Arbeit mit und für Auszu-
bildende und Anwärter/-innen zum 
Beispiel in der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung wird beleuchtet. 
Zur genauen Bestimmung der Auflagen-
höhe benötigen wir bis Montag, 2. Juni 
2025, verbindlich den genauen Umfang 
der Bestellung inklusive Adressvertei-
ler. Bitte wenden Sie sich dafür unter 
der E-Mail-Adresse tarif@dbb.de an 
uns. Die Bruttoversandkosten trägt der 
Besteller. Der Versand erfolgt voraus-
sichtlich Mitte Juni 2025. 

werkschaft komba die Arbeitgeberseite 
um ein Gespräch gebeten, um über die 
Anpassung des Haustarifvertrags an die 
Einigung in den TVöD-Verhandlungen zu 
sprechen.

Hintergrund

Seit 2013 gibt es für die Beschäftigten der 
Gemeinnützigen Rettungsdienst Mär-
kisch-Oderland GmbH einen Tarifvertrag. 
Kernstück ist die Anbindung an den TVöD 
und die gleichzeitige Berücksichtigung der 
Besonderheiten im Rettungsdienst. 

Nachwuchskräfte im öffentlichen Dienst
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Ost bei Unkündbarkeit und Befristungen 
werden endlich beseitigt. Die West-Rege-
lungen gelten künftig für alle. dbb und BA 
haben sich außerdem auf eine tarifver-
tragliche Neuregelung der Langzeitkon-
ten in der zweiten Jahreshälfte 2025 ver-
ständigt.

Nachwuchskräfte der BA

Zum 1. April 2025 und 1. Mai 2026 steigen 
die Ausbildungsvergütungen um jeweils 
75 Euro. Die Vergütung der Studierenden
steigt zeitgleich 2025 um 75 Euro und ab 
2026 um weitere 30 Euro. Verbesserungen 
gibt es auch bei Übernachtungskosten an 
den Studienorten Mannheim und Schwe-
rin. Die monatlichen Pauschalen wer-
den ab Mai 2026 um 45 Euro erhöht. Ver-
bessert wurden auch die Regelungen zur 
Übernahme. Es wird eine echte Übernah-
megarantie in ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis für Auszubildende geben. 
Verbesserungen gibt es auch bei den Ver-
pfl egungspauschalen, die sich mehr als 
verdoppeln. 

Bewertung

„Nach langem Ringen am Verhandlungs-
tisch und auf der Straße gibt es nun einen 
Kompromiss, der viele Komponenten 
abdeckt. Es gibt Verbesserungen bei Ent-
gelt, Arbeitszeitsouveränität und Urlaub. 
Nach dem Abschluss sind die tarifl ichen 
Arbeitsbedingungen besser als vorher. Ins-
gesamt wollten wir mehr erreichen, schei-
terten aber am Widerstand auf Arbeitge-
berseite. Gerade bei den Aufwertungen 
der Tätigkeiten in den Bereichen Teamlei-
tung, INGA und Fallmanagement hatten 
wir mehr erwartet“, so Thomas Zeth, dbb-
Verhandlungsführer am BA-Tariftisch. 

TV-BA

Ergebnis der Einkommensrunde
Für die Bundesagentur für Arbeit (BA) gibt 
es einen Verhandlungskompromiss in der 
dortigen Einkommensrunde. In schwie-
rigen Zeiten wurde ein für alle Seiten 
ordentliches Ergebnis gefunden. Basis ist 
die Einigung mit Bund und Kommunen für 
den TVöD, um die alle Seiten monatelang 
gerungen haben. 

Mehr Geld

Die Tabellenentgelte erhöhen sich
zum 1. April 2025 um 3 Prozent, mindes-
tens aber um 110 Euro,
zum 1. Mai 2026 um weitere 2,8 Prozent.

Die Funktionsstufen steigen zu den glei-
chen Zeitpunkten um erst 3,11 Prozent, 
dann um weitere 2,8 Prozent. Um diese 
Werte steigen auch die Beträge aus dem 
TVÜ-BA. 

Ab 2026 steigt die Jahressonderzahlung in
TE VIII-V  auf 95 Prozent
TE IV-II auf 90 Prozent
TE I  auf 75 Prozent 

Mehr Flexibilität

Damit verbunden ist auch ein Zeit-statt-
Geld-Wahlmodell, das es erlaubt, Teile der 
Jahressonderzahlung in bis zu drei freie 
Tage umzuwandeln. Basis der Berechnung 
wird das individuelle Stundenentgelt. Die 
Einzelheiten dazu sind noch zwischen den 
Tarifvertragsparteien abzustimmen. 

Mehr Zeit

Mehr Sicherheit gibt es bei dem Thema 
Gleitzeit und Kappungsgrenzen. Ab dem 
1. Juli 2025 haben Abbau und Ausgleich auf 
dem Gleitzeitkonto absoluten Vorrang vor 
jeder Art von Stundenkappung. dbb und 
BA haben sich darauf verständigt, dass es 
Aufgabe der Führungskräfte ist, für einen 
ausgeglichenen Stundensaldo zum Ende 
des Ausgleichszeitraums zu sorgen. 

Mehr Urlaub

Der Urlaubsanspruch erhöht sich ab 2027 
für Arbeitnehmende und Nachwuchs-
kräfte auf 31 Tage. Unser Ziel eines zusätz-
lichen Tags Gewerkschaftsurlaub schei-
terte am Widerstand der Arbeitgeberseite.

Sonstiges

Die letzten verbliebenen tarifvertragli-
chen Unterschiede zwischen West und 

Verhandlungskommission des dbb

Marion Schuhmann, Verhandlungsführerin 
BA, Thomas Zeth, Verhandlungsführer dbb
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Stehen bei der Arbeit ist im Trend – jeden-
falls bei „Sitzberufen“. Das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen erhöht sich durch 
langes Sitzen, daher greifen viele Arbeit-
nehmende zum Stehpult oder höhenver-
stellbaren Schreibtisch. Eine neue Studie 
aus Australien zeigt jedoch, dass ausgie-
biges Stehen keine gesundheitlichen Vor-
teile, sondern sogar Risiken mit sich bringt 
und das lange Sitzen nicht „neutralisiert“. 
Es kommt auf die Mischung an.

Ergebnisse der Studie

Matthew Ahmadi von der Fakultät für 
Medizin und Gesundheit, Hauptautor der 
Studie und stellvertretender Direktor des 
Mackenzie Wearables Research Hub am 
Charles Perkins Centre, betont als zen-
trale Erkenntnis der Studie, dass zu lan-
ges Stehen eine sitzende Lebensweise 
nicht ausgleichen kann. Für die Studie 
haben sich über 83.000 erwachsene Per-
sonen aus Großbritannien etwa sieben 
Jahre mit Fitnesstrackern bei der Büro-
arbeit aufgezeichnet. Die Testpersonen 
waren zu Beginn der Studie gesund und 
wiesen keine Symptome von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen auf. 
Im Laufe der Studie konnten die Forschen-
den keine gesundheitlichen Vorteile fest-
stellen, wenn die Probanden mehr stan-
den, anstatt zu sitzen. Zwar steige das 
Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen 

wie Schlaganfälle beim Stehen nicht, es 
werde aber auch nicht verbessert. Die For-
schenden warnen gleichzeitig aber vor zu 
langem Sitzen. Denn wer länger als zehn 
Stunden am Tag sitze, habe sowohl ein 
erhöhtes Risiko für orthostatische Kreis-
lauferkrankungen (zum Beispiel plötz-
licher Blutdruckabfall, Schwindel bis hin 
zur Bewusstlosigkeit) als auch für schwere 
kardiovaskuläre Erkrankungen. Längeres 
Stehen erhöht das Risiko für kreislaufbe-
dingte Probleme wie Krampfadern und 
tiefe Venenthrombosen. Mehr als zwei 
Stunden im Stehen zu arbeiten, steigere 
das Risiko schwerer Erkrankungen um elf 
Prozent für jede zusätzliche halbe Stunde. 
Dagegen drohten bei mehr als zehn Stun-
den Arbeit im Sitzen 26 Prozent zusätzli-
ches Risiko in jeder weiteren Stunde. 
Die Forscher der Studie vermuten, dass 
Eintönigkeit negative Auswirkungen hat. 
Demnach kann es positive Effekte für die 
Gesundheit haben, wenn man sich zwi-
schenzeitlich bewegt – geht, joggt oder 
Gymnastik macht. Forschende empfeh-
len für die Verbesserung der eigenen kar-
diovaskulären Gesundheit, regelmäßige 
Bewegung in den Tagesablauf zu integrie-
ren. Auch laut dem Harvard Health Pub-
lishing ist es für den Rücken besser, sich 
häufig zu bewegen, zu dehnen und zu trai-
nieren, als stundenlang zu sitzen. Laut den 
Forschungsergebnissen der Studie sollen 
bereits sechs Minuten intensive körperli-

che Aktivität oder 30 Minuten mäßige bis 
intensive Bewegung pro Tag ausreichen, 
um das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen zu senken. Dies soll auch für die-
jenigen Menschen gelten, die mehr als elf 
Stunden am Tag sitzen.

Regelmäßige Bewegung als Ausgleich

Die Studie zeigt, dass weder zu langes Sit-
zen noch zu langes Stehen zu einer gesün-
deren Arbeitsweise beitragen. Zudem soll 
selbst Sport nach zu langen Sitzphasen 
nicht geeignet sein, die negativen Effekte 
auszugleichen. 
Daher empfehlen Mediziner denjenigen 
Personen, die beruflich viel sitzen oder 
stehen müssen, gezielt mehrere und 
regelmäßige Bewegungseinheiten in den 
Tagesablauf einzuplanen und somit eine 
Balance zu schaffen. Dies könne beispiels-
weise mit regelmäßigen Pausen erreicht 
werden, in denen man im Büro umher-
laufen oder Kniebeugen machen, Bespre-
chungen im Gehen durchführen und Pau-
sen beim Fahren über lange Strecken 
machen könnte oder Mittagspausen dazu 
nutzt, um ein paar Bewegungen durch-
zuführen. Damit man feste Routinen 
etabliert, könnte man sich in zeitlichen 
Abständen Wecker zur Erinnerung stellen 
oder Apps verwenden, die daran erinnern, 
sich zu bewegen. Zudem könnten Arbeit-
gebende durch betriebliche Angebote die 
Möglichkeit für Arbeitnehmende schaf-
fen, entsprechende sportliche Aktivitäten 
wahrzunehmen. Dies wäre nicht nur für 
die Gesundheit der einzelnen Beschäftig-
ten vorteilhaft, sondern könnte langfris-
tig gesehen zu weniger Krankheitstagen 
und mehr Produktivität im Betrieb bei-
tragen. 

Forschende warnen vor Gesundheitsrisiken

Arbeiten im Stehen  
oder im Sitzen?
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Da nur Arbeitgebende monatlich Beiträge 
an die gesetzliche Unfallversicherung 
abführen, denken Arbeitnehmende oft-
mals gar nicht daran, dass es sie gibt. Bei 
der gesetzlichen Unfallversicherung han-
delt es sich um eine der wichtigsten Versi-
cherungen im Arbeitsleben. Ihre Leistun-
gen gehen oft über die Leistungen der 
gesetzlichen Krankenkassen hinaus.
Bei der gesetzlichen Unfallversicherung 
handelt es sich, wie zum Beispiel bei der 
Arbeitslosenversicherung, um eine ver-
pflichtende Sozialversicherung. Die Bei-
träge werden jedoch vollständig von den 
Arbeitgebenden getragen. Es erfolgt keine 
paritätische Zahlung wie bei anderen Sozi-
alversicherungen. Alle Arbeitnehmenden 
sind automatisch unfallversichert. 
Die gesetzliche Unfallversiche-
rung greift, wenn es sich um einen 
Wegeunfall zur oder von der 
Arbeitsstelle, einen Unfall bei der 
Arbeit oder eine Berufskrankheit 
handelt.

800.000 Arbeitsunfälle 2023

Laut dem Sozialverband VdK 
gab es im Jahr 2023 insgesamt 
800.000 Arbeitsunfälle, 168.000 
gemeldete Wegeunfälle und 
150.000 Anzeigen auf Verdacht 
einer Berufskrankheit. Obwohl 
grundsätzlich die Arbeitgeben-
den dafür sorgen müssen, dass bei der 
beruflichen Tätigkeit oder in deren Umfeld 
keine Gesundheitsgefahren bestehen, las-
sen sich Unfälle nicht zu 100 Prozent ver-
meiden. Die gesetzliche Unfallversiche-
rung steht bei der Unfallvermeidung und 
-verhütung der Arbeitgebendenseite mit 
Rat und Tat zur Seite. Sie bietet neben 
umfangreichem Info-Material auch Schu-
lungen und Kurse zu verschiedenen The-
men an. So konnten Berufserkrankungen 
bis hin zu Todesfällen und auch Risiken, 
die zu einem frühen Renteneintritt führen, 
verringert werden. 

Durchgangsärztin / Durchgangsarzt

Wichtig und zu beachten ist, dass die 
gesetzliche Unfallversicherung nur 
Unfälle abdeckt, die während der Arbeit 
oder auf einem direkten Weg zur oder von 
der Arbeit passieren. Jegliche privat veran-
lasste Unterbrechung des Weges zur oder 

von der Arbeit kann zum Verlust des Ver-
sicherungsschutzes führen. So sind Ein-
käufe auf dem Arbeitsweg oder Umwege 
nicht versichert. Ausnahmen gibt es hier, 
wenn die Abweichung vom direkten Weg 
zum Beispiel dazu dient, ein Kind von der 
Kita abzuholen oder andere Personen, die 
eine Fahrgemeinschaft bilden, aufzuneh-
men. Auch Unfälle während eines Streiks 
sind nicht versichert, weil es in diesen Fäl-
len an einer versicherten Tätigkeit fehlt.
Zuständig bei einem Arbeits- oder Wege-
unfall ist nicht die Hausärztin oder der 
Hausarzt, sondern eine Durchgangsärz-
tin / ein Durchgangsarzt. Dabei handelt 
es sich um eine Fachärztin / einen Fach-
arzt für Arbeitsunfälle und Berufskrank-

heiten. Im Regelfall werden auch alle 
Notaufnahmen von Krankenhäusern als 
Durchgangsärztin/-arzt anerkannt. Bei 
jedem Wege- oder Arbeitsunfall sollte 
umgehend die Arbeitgeberin / der Arbeit-
geber informiert werden. Für die Zusage 
der Kostenübernahme durch die Unfall-
versicherung sind Angaben wie Uhrzeit, 
Zeugen oder der genaue Ablauf des Vor-
falls von Bedeutung.

Therapeutische Auswirkungen

Die frühzeitige Meldung an die Arbeit-
gebenden – auch wenn es sich scheinbar 
um eine Bagatelle handelt, kann große 
Auswirkungen auf die Inanspruchnahme 
der Unfallversicherung haben. Stellt sich 
zum Beispiel infolge einer auf den ers-
ten Blick harmlosen Verletzung letztlich 
eine ernsthafte Folge ein, die vielleicht 
sogar zur Berufsunfähigkeit führen kann, 
federt die Berufsunfähigkeit bei recht-

zeitiger Meldung die finanziellen Folgen 
deutlich ab. Die gesetzliche Unfallversi-
cherung übernimmt die Leistungen für 
Folgen dieser (beruflichen) Verletzung. 
Darunter fällt zum Beispiel das Verletz-
tengeld nach einer Arbeitsunfähigkeit 
von mehr als sechs Wochen. Es beträgt 
80 Prozent des Bruttoentgelts und liegt 
damit über dem Krankengeld der Kran-
kenkasse, das lediglich 60 oder 70 Prozent 
beträgt. Weitere Vorteile der gesetzlichen 
Unfallversicherung sind mehr bezahlte 
Physiotherapietermine als bei der gesetz-
lichen Krankenkasse. Das vorderste Inter-
esse der gesetzlichen Unfallversicherung 
besteht darin, die Arbeitnehmenden wie-
der arbeitsfähig zu machen. Dafür wer-

den dann alle notwendigen Kos-
ten übernommen.
Wer aufgrund eines Arbeitsun-
falls dauerhaft, vorübergehend 
oder nur teilweise nicht mehr 
arbeiten kann, hat Anspruch auf 
eine Verletztenrente gegenüber 
der Unfallversicherung. Sie kann 
bis zu zwei Drittel des Jahresge-
halts betragen. Sie wird in eini-
gen Fällen mit der Altersrente ver-
rechnet. 

Berufskrankheiten

Anerkannte Berufskrankheiten 
führen ebenfalls zu Leistungen der 

Berufsgenossenschaft, wie zum Beispiel 
einer Rente oder umfangreicher medizini-
scher Versorgung. Sie werden in der Liste 
der Berufskrankheiten aufgeführt. 
Gerade das Thema psychische Erkrankun-
gen fällt immer stärker ins Gewicht. Die 
Psyche ist mittlerweile die häufigste Ursa-
che für eine Erwerbsminderung. Im Jahr 
2000 lag der Anteil bei knapp einem Vier-
tel, 2020 waren es bereits 41,5 Prozent. 
Erst vor zwei Jahren hat das Bundessozi-
algericht das erste Mal eine psychische 
Erkrankung bei einem Rettungssanitäter 
mit posttraumatischer Belastungsstörung 
als Berufskrankheit anerkannt, obwohl die 
Belastungsstörung noch nicht generell als 
Berufskrankheit gilt. Aktuell wird geprüft, 
ob auch posttraumatische Belastungs-
störungen zukünftig als Berufskrankheit 
anerkannt werden. Wichtig wäre das zum 
Beispiel bei Rettungssanitätern oder Zug-
führern, die häufig mit Suiziden konfron-
tiert sind. 

Wichtige Sozialversicherung

Gesetzliche Unfallversicherung
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Die Möglichkeit einer so genannten Teil-
zeit-Krankschreibung wird bereits seit 
Jahren diskutiert. Hinter diesem Konzept 
steckt die Idee, an Tagen, an denen man 
sich gesundheitlich nicht vollständig fi t 
fühlt, die Arbeitszeit unter Vorlage einer 
stundenweisen Krankschreibung zu ver-
kürzen. Der Präsident der Bundesärzte-
kammer, Klaus Reinhardt, hat sich für 
diese Form der Krankschreibung ausge-
sprochen und insbesondere auf die Flexi-
bilität durch digitale Arbeitsmöglichkeiten 
hingewiesen. Gewerkschaftlich ist diese 
Form der Krankschreibung jedoch 
absolut kritisch zu sehen.

Das Modell 

Die Teilzeit-Krankschreibung soll 
die Möglichkeit bieten, an Tagen 
mit leichten Erkrankungen, wie 
beispielsweise Erkältungen, ver-
kürzt zu arbeiten. Durch die oft-
mals bestehende Option der 
mobilen Arbeit kann der direkte 
Kontakt zu Kolleginnen und Kol-
legen im Büro vermieden wer-
den. Dahinter steckt das Ziel, 
einen Weg zu fi nden, die beruf-
lichen Aufgaben in einem redu-
zierten Umfang zu erfüllen und trotzdem 
gleichzeitig ausreichend Zeit zur Erholung 
zu gewährleisten. Der „ExpertInnenrat 
Gesundheit und Resilienz“ der Bundesre-
gierung hat in seiner 13. Stellungnahme 
zur „Entwicklung der Arbeitsunfähigkeits-
tage in Deutschland im zeitlichen Verlauf 
und im europäischen Vergleich – mögli-
che Ursachen und Handlungsempfehlun-
gen“ als Ansatz für staatliche Maßnahmen 
empfohlen, eine gesetzliche Regelung zur 
teilweisen Krankschreibung einzuführen 
und damit die Ausstellung einer abgestuf-
ten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu 
ermöglichen. Laut der Stellungnahme soll 
sich der Umfang einer Teil-Krankschrei-
bung nach dem “Grad der erhaltenen 
Arbeitsfähigkeit“ richten. Unterstützung 
kann arbeitgeberseitig durch organisato-
rische Maßnahmen wie Homeoffi  ce, Fle-
xibilisierung der Arbeitszeiten und andere 
berufsgruppen- oder arbeitsfeldspezifi -
sche Lösungsansätze erfolgen. 

Vor- und Nachteile 

Als Vorteil lässt sich die niedrigere Arbeits-
belastung nach den Krankheitstagen mit 
Teilzeit-Krankschreibung nennen. Die 
Beschäftigten könnten durch die Anord-
nung, eine verkürzte Stundenzahl zu arbei-
ten, beispielsweise E-Mails lesen und Auf-
gaben erledigen, für die sie sich in ihrem 
aktuellen Gesundheitszustand fähig füh-
len. Dies wäre hilfreich, um die Ansamm-
lung und den Stau von Aufgaben nach der 
Rückkehr zur Arbeit zu vermeiden. Zudem 

könnten die Teilzeit-Krankschreibungen 
dazu führen, die Zahl der Krankheitstage 
zu senken. Die Arbeitsunfähigkeit und die 
Höhe der Krankengeldzahlungen könnten 
gesenkt werden. 
Nachteile könnten sich jedoch daraus erge-
ben, dass Arbeitgebende zu hohe Erwar-
tungen an die Beschäftigten stellen, die in 
Teilzeit krankgeschrieben sind. Der arbeit-
geberseitige Druckaufb au auf die Beschäf-
tigten könnte steigen, indem die Arbeit-
gebenden die Erledigung von Aufgaben 
trotz gesundheitlicher Einschränkungen 
einfordern. Solche Erwartungen führten 
zu zusätzlichem Stress und zur Frustration 
bei den betroff enen Beschäftigten. Die-
ser Umstand könnte sich wiederum nega-
tiv auf den Genesungsprozess auswirken.

Wirtschaftliche Folgen

In Deutschland werden etwa 900 Milli-
onen Arbeitsunfähigkeitstage jährlich 

verzeichnet. Nicolas Ziebarth, Arbeits-
marktexperte am Leibniz-Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung in 
Mannheim, behauptet, dass bereits 45 
Millionen Arbeitstage gewonnen würden, 
wenn es funktionieren würde, nur zehn 
Prozent der Krankentage von einer vollen 
in eine Teilzeitkrankschreibung umzuwan-
deln. Dies würde einen Produktivitätsge-
winn von rund fünf Millionen Euro im Jahr 
für die deutsche Wirtschaft ausmachen. 
Es ist jedoch fraglich, ob dieser Eff ekt tat-
sächlich erzielt wird, wenn Beschäftigte, 

die sich nur teilzeit-krankmelden, 
möglicherweise aufgrund unzu-
reichender Genesung schon bald 
wieder erkranken.

Gewerkschaftliche Sicht

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist 
die Idee der Teilzeit-Krankschrei-
bung daher kritisch zu betrach-
ten. Die auf den ersten Blick ver-
lockend erscheinenden Vorteile 
wie Flexibilität und reduzierte 
Arbeitsbelastung nach vollständi-
ger Genesung entpuppen sich bei 
näherer Betrachtung als wenig 
hilfreich. Die erhoff ten positiven 

Eff ekte blieben vielmehr aus. Stattdessen 
sind gegenteilige Folgen zu erwarten. Ein 
unzureichendes Auskurieren der Krankheit 
kann den Genesungsprozess erheblich hin-
auszögern und das Risiko erhöhen, letztlich 
länger und schwerwiegender zu erkran-
ken. Wenn Beschäftigte sich nicht die not-
wendige Zeit zur vollständigen Regenera-
tion nehmen, könnte dies nicht nur ihre 
individuelle Gesundheit gefährden, son-
dern gerade auch die allgemeine Arbeits-
fähigkeit und Produktivität im Unterneh-
men beeinträchtigen. Es ist daher nicht 
nur aus Sicht der Arbeitnehmenden von 
entscheidender Bedeutung, dass die voll-
ständige Erholung und Gesundheit an ers-
ter Stelle stehen, bevor in den Arbeitsalltag 
zurückgekehrt werden kann. Um vermehr-
ter Krankheit nachhaltig entgegenzuwir-
ken, ist Arbeitgebenden zu empfehlen, 
ausreichende Maßnahmen zur betriebli-
chen Gesundheitsvorsorge zu treff en und 
ein positives Arbeitsumfeld zu schaff en. 

 Neue Balance zwischen 
 Neue Balance zwischen Teilzeit-Krankschreibung

 Neue Balance zwischen 

 Arbeit und Gesundheit? 
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Betriebsverfassungsrecht

Für die Wahl des Betriebsrats kann der 
Wahlvorstand denjenigen Arbeitneh-
menden, von denen ihm bekannt ist, 
dass sie im Zeitpunkt der Wahl wegen 
vorübergehender mobiler Arbeit oder 
wegen Kurzarbeit voraussichtlich nicht 
im Betrieb anwesend sein werden, die 
Unterlagen für eine schriftliche Stimmab-
gabe ohne einen entsprechenden Antrag 
übersenden (Bundesarbeitsgericht (BAG), 
Beschluss vom 23. Oktober 2024, Akten-
zeichen 7 ABR 34/23).

Der Fall 

Im Betrieb eines großen Automobilher-
stellers in Wolfsburg sollten Anfang 2022 
turnusgemäße Betriebsratswahlen statt-
finden. Zur Zeit der Wahlausschreibung im 
November 2021 prägte die Coronapande-
mie das Land. Bundesweit wurde so weit 
wie möglich im Homeoffice gearbeitet, 
so auch im betroffenen Betrieb. Dort galt 
die Homeoffice-Anordnung insbesondere 
für den Verwaltungsbereich. Ausgenom-
men waren Beschäftigte, deren Tätigkeit 
die Anwesenheit bei der Produktion erfor-
derte. Dem Wahlvorstand war bekannt, 
dass ein großer Teil der Kolleginnen und 
Kollegen die Arbeit aus dem Homeoffice 
erledigte und es zudem zu temporären 
Abwesenheiten aufgrund von Kurzarbeit 
infolge von Produktionsausfällen kom-
men würde. 
Aus diesem Grund traf der Wahlvorstand 
Vorkehrungen und versandte an etwa 
26.000 Mitarbeitende in der Verwaltung 
ohne deren Aufforderung Briefwahlun-
terlagen. Weitere etwa 33.000 Produkti-
onsmitarbeitende in Kurzarbeit erhielten 
ebenfalls Post mit Briefwahlunterlagen. 
Von 39.498 abgegebenen Stimmen erfolg-
ten 35.000 im Rahmen der schriftlichen 
Stimmabgabe. 
Nach Abschluss der Wahl fochten meh-
rere wahlberechtigte Arbeitnehmende die 
Wahl mit der Behauptung schwerwiegen-
der Verstöße gegen die Wahlvorschriften 
des Betriebsverfassungsgesetzes sowie 
der Wahlordnung an. Unter anderem 
rügten sie die pauschale Versendung der 
Briefwahlunterlagen an alle Verwaltungs-
mitarbeitende und solche, die von Kurzar-
beit betroffen waren. 

Das Arbeitsgericht Braunschweig folgte 
den Anträgen der Kläger und erklärte die 
Wahl für unwirksam. Das im Anschluss 
zuständige Landesarbeitsgereicht Nie-
dersachsen wies den Antrag ab, so dass 
die Antragsteller Rechtsbeschwerde beim 
BAG einlegten. 

Die Entscheidung

Der siebte Senat des BAG urteilte, dass 
für die Wahl des Betriebsrats der Wahl-
vorstand denjenigen Arbeitnehmenden, 
von denen ihm bekannt ist, dass sie im 
Zeitpunkt der Wahl wegen vorübergehen-
der mobiler Arbeit oder wegen Kurzarbeit 
voraussichtlich nicht im Betrieb anwe-
send sein werden, die Unterlagen für eine 
schriftliche Stimmabgabe ohne einen ent-
sprechenden Antrag übersenden kann. 
Weiter heißt es in der Entscheidung, dass 
die Fälle einer zulässigen Briefwahl in der 
Wahlordnung (WO) abschließend geregelt 
sind. Nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 WO erhalten 

die Unterlagen zur schriftlichen Stimmab-
gabe – ohne dies zu verlangen – diejenigen 
Wahlberechtigten, von denen dem Wahl-
vorstand bekannt ist, dass sie im Zeit-
punkt der Wahl nach der Eigenart ihres 
Beschäftigungsverhältnisses nicht im 
Betrieb anwesend sein werden. Hierunter 
fallen auch Arbeitnehmende, die während 
der Wahl wegen vorübergehend ausgeüb-
ter mobiler Arbeit und wegen Kurzarbeit 
betriebsabwesend sind. 
Offen bleibt die Klärung der Frage, ob der 
Wahlvorstand – insoweit unter Verstoß 
gegen § 24 Abs. 2 Nr. 1 WO – die Briefwahl-
unterlagen auch an zur mobilen Arbeit 
berechtigte Arbeitnehmende übersandt 
hat, von denen er wusste, dass sie im 
Wahlzeitraum wegen Unabkömmlichkeit 
ihre Tätigkeit im Betrieb verrichten. Hierzu 
ist eine weitere Aufklärung des Sachver-
halts durch das Landesarbeitsgericht not-
wendig. Zu den sonstigen von den Antrag-
stellern beanstandeten Wahlfehlern hat 
der Senat abschließend befunden, dass sie 
die Anfechtung der Betriebsratswahl nicht 
begründen.

Das Fazit 

Die Entscheidung des BAG ist logisch 
und konsequent. Die Betriebsratswahlen 
und die Arbeit der Betriebsräte sind ent-
scheidende Faktoren für eine funktionie-
rende Mitbestimmung im Betrieb. Damit 
alle Beschäftigten die garantierte Mög-
lichkeit der Stimmabgabe bei einer Wahl 
bekommen, sieht die Wahlordnung rich-
tigerweise bestimmte Szenarien für die 
Durchführung einer Briefwahl vor. Zu 
Krisenzeiten der Pandemie waren zahl-
lose Betriebe geschlossen oder nur mini-
mal besetzt. Den Beschäftigten, die im 
Homeoffice tätig waren oder in Kurzar-
beit geschickt wurden, keine Wahlunterla-
gen zuzusenden, käme einem Ausschluss 
von der Betriebsratswahl gleich. Denn 
viele Kolleginnen und Kollegen kamen 
über Monate nicht ins Büro und hätten 
ohne Briefwahl im Zweifel nicht einmal 
Kenntnis von der anstehenden Betriebs-
ratswahl erlangen können. Die Kontaktie-
rung abwesender Beschäftigter zum Zwe-
cke der schriftlichen Wahl ist demnach 
zulässig und notwendig. 

Homeoffice

Unaufgeforderter Versand  
von Briefwahlunterlagen zulässig
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Sozialversicherungsrecht in der arbeitsrechtlichen Praxis 
Bettina Schmidt, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Sozialrecht, 435 Seiten, 5. Auflage 2025, Softcover, 
C.H. Beck Verlag, 79 Euro, ISBN 978 3 406 82668 9

Bei der Bearbeitung arbeitsrechtlicher und / oder sozialrechtlicher Mandate treten an den Schnittstellen 
sehr oft Fragestellungen auf, die in der Beratungspraxis von hoher Bedeutung sind. Beispielhaft seien hier 
genannt das Schwerbehindertenarbeitsrecht, Freistellungen von der Arbeit, Aufhebungs- oder Abwick-
lungsverträge oder Übergang in den Ruhestand. Diese Fragen werden in den Kapiteln Arbeitslosenversi-
cherung, Übergang in den Ruhestand, Sozialversicherungs- und Beitragspflicht, Gesetzliche Krankenver-
sicherung, Unfallversicherung und Schwerbehindertenarbeitsrecht behandelt.
Vorteile auf einen Blick:
- praxisnahe Behandlung von Schnittstellenthemen zwischen Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
- konkrete Hinweise und Hilfestellungen mit zahlreichen Beispielen
- übersichtliche, verständliche Darstellung
Seit der letzten Auflage sind insbesondere in den Sozialgesetzbüchern große Änderungen in Kraft getre-
ten, die unter Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung zu einer kompletten Neubearbeitung 
geführt haben: So wurden insbesondere Kapitel über die „Sozialversicherungsrechtliche Betriebsprü-
fung durch den Rentenversicherungsträger“ und das neu geregelte „Statusfeststellungsverfahren nach 
§ 7a SGB IV“ ergänzt. 

Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG)
Kommentar aufgrund der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts

Von Dr. Friedrich H. Heither, Rechtsanwalt, Vorsitzender Richter am BAG a.D., und Dr. Martin Heither, 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, begründet von Professor Dr. jur. Fritz Auffarth, Vizepräsident 
des BAG i.R., und Dr. jur. Rudolf Schönherr, Personaldirektor i.R., Loseblattsammlung, Ergänzungslieferung 
1 / 25 (April 2025), 3.775 Seiten in zwei Ordnern, Erich Schmidt Verlag, 133 Euro, ISBN 978 3 503 09330 4

Mit diesem Werk verfügt der Nutzer über die ideale Kombination aus Vorschriften, Erläuterungen und 
Entscheidungen. Einführungen zu jeder Vorschrift erleichtern das Verständnis. Wesentliche Entschei-
dungen werden mit Fundstelle auszugsweise den einzelnen Vorschriften zugeordnet. Ein umfangreiches 
Stichwortverzeichnis erleichtert die Suche. Diese Ergänzungslieferung enthält: 
- Entscheidungen bis zum Oktober 2024
- internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte, Verhältnis von staatlicher und kirchlicher Gerichts-

barkeit
- Fragen des Kostenrechts (Prozesskostenhilfe und Kostenerstattung)
- Rechtsfragen zum Bestimmtheitserfordernis einer Klage
- Fragen der Darlegungs- und Beweislast
- Rechtsfragen zum elektronischen Rechtsverkehr 

BeamtStG 
Beamtenstatusgesetz | Kommentar

Dr. Andreas Reich, Prof. Dr. Thorsten Masuch, 539 Seiten, 4. Auflage 2025, Hardcover (Leinen), Verlag C. H. 
Beck, 99 Euro, ISBN 978 3 406 81333 7

Das Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) legt bundeseinheitliche Strukturen für die beamtenrechtlichen 
Angelegenheiten von Landes- und Kommunalbeamten fest. Der Kommentar erläutert das Beamtenstatus-
gesetz prägnant und praxisorientiert mit Blick auf die Verzahnung des BeamtStG und der Landesbeamten-
gesetze. Die Schwerpunkte liegen bei der Begründung und Beendigung des Beamtenverhältnisses, bei der 
Abordnung und Versetzung und der rechtlichen Stellung im Beamtenverhältnis sowie beim Rechtsschutz:
- mit einer Einführung zur Entwicklung des BeamtStG und dessen Verzahnung mit den Landesbeam-

tengesetzen
- praxisgerechte, an der Rechtsprechung orientierte Kommentierung
- mit Ausführungen zum Rechtsschutz 
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Rechtsprechung

Unterschiedliche Vergütung von 
Nachtschicht- und Nachtarbeit
Nachschichtarbeit und Nachtarbeit sind 
im Tarifvertrag eines weltweit bekannten 
Softdrinkherstellers unterschiedlich gere-
gelt und werden entsprechend anders 
vergütet. Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) hat beschlossen, dass darin kein 
Verstoß gegen den Gleichheitsgrund-
satz zu sehen ist (BVerfG, Beschluss vom 
11. Dezember 2024, Aktenzeichen 1 BvR 
1109/21 und 1 BvR 1422/23).

Der Fall

Es geht um zwei Urteile des Bundesarbeits-
gerichts (BAG), gegen die Verfassungs-
beschwerde eingelegt wurde. Das BAG 
hatte nach intensiver Befassung sowie 
Vorlage an den Europäischen Gerichts-
hof (EuGH) entschieden, dass der Soft-
drinkhersteller höhere als tarifvertraglich 
vereinbarte Zuschläge an die jeweils in 
Nachtschichtarbeit beschäftigten klagen-
den Mitarbeiter zahlen müsse. Nach dem 
Manteltarifvertrag gab es für regelmäßige 
Nachtarbeit im Schichtsystem nur 25 Pro-
zent Zuschlag, während der Zuschlag für 
unregelmäßige Nachtarbeit bei 50 Prozent 
liegt. Die Beklagte begründete den höhe-
ren Zuschlag für die unregelmäßige Nacht-
arbeit mit der höheren Belastung für die 
Betroffenen wegen der fehlenden Plan-
barkeit. Zudem gebe es bei regelmäßigen 
und planbaren Nachtschichten zusätzli-
che Vorteile wie freie Tage zum Ausgleich. 
Das BAG war dennoch anderer Auffassung 
und entschied, dass die tarifvertragliche 
Differenzierung zwischen gelegentlicher 
Nachtarbeit und regelmäßigen Nacht-
schichten gegen den Gleichheitssatz aus 
Art. 3 Absatz 1 Grundgesetz (GG) ver-
stoße, da beide Zuschlagsregelungen an 
die Arbeitsleistung anknüpften und daher 
kein sachlicher Grund für eine Ungleich-
behandlung vorliege. Das BAG entschied, 
dass für die benachteiligte Nachtschicht-
arbeit rückwirkend die höheren Nachtar-
beitszuschläge zu zahlen seien. Dagegen 
erhoben die Arbeitgebenden Verfassungs-
beschwerde.

Die Entscheidung

Das BVerfG schloss sich der Auffassung des 
BAG nicht an und bejahte eine Verletzung 
der Tarifautonomie aus Art. 9 Absatz 3 Satz 
1 GG. Das BAG habe in seinen Entschei-
dungen die Koalitionsfreiheit der Tarifver-
tragsparteien nicht in verfassungsrecht-
lich zutreffender Weise berücksichtigt. Das 

BVerfG betonte zwar, dass die Tarifver-
tragsparteien zum Schutz ihrer Mitglieder 
bei der Vereinbarung verbindlicher Tarif-
normen an den allgemeinen Gleichheits-
satz des Art. 3 Absatz 1 GG gebunden seien. 
Die gerichtliche Überprüfung beschränke 
sich jedoch auf eine Willkürkontrolle, um 
den Zweck der Tarifautonomie, und zwar 
die unabhängige Aushandlung von Tarifre-
gelungen, zu wahren. Das BVerfG war der 
Ansicht, dass das BAG genau diesen Kon-
trollmaßstab verletzt und verkannt habe, 
da es sachliche Gründe für die Differen-
zierung zwischen Nachtarbeit und Nacht-
schichtarbeit gab. 

Das Fazit

Der Beschluss des BVerfG ist mit Blick auf 
die Bedeutung der Tarifautonomie aus 
Art. 9 Absatz 3 GG folgerichtig. Die Kom-
petenz zur Aufstellung differenzierter 
Regelungen in den Tarifverträgen obliegt 
den Tarifvertragsparteien. Auch wenn ein 
Verstoß gegen den Gleichheitssatz vor-
gelegen hätte, hätten die Tarifvertrags-
parteien aufgrund ihrer geschützten pri-
mären Korrekturkompetenz zunächst 
Gelegenheit vom BAG bekommen müs-
sen, eine Lösung zu finden. Das BVerfG 
hat die Sache zur erneuten Entscheidung 
unter Beachtung seiner Rechtsauffassung 
an das BAG zurückverwiesen. 

Sonderkündigungsschutz für 
schwangere Arbeitnehmerinnen 
– Möglichkeit der nachträglichen 
Klagezulassung

Erlangt eine Arbeitnehmerin unverschul-
det erst nach Ablauf der Klagefrist des § 4  
Satz 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
Kenntnis von einer bereits zum Zeitpunkt 
des Zugangs der Kündigung bestehen-
den Schwangerschaft, so ist die verspä-
tet erhobene Kündigungsschutzklage auf 
ihren Antrag hin gemäß § 5 Absatz 1 Satz 
2 KSchG nachträglich zuzulassen (BAG, 
Pressemitteilung zum Urteil vom 3. April 
2025, Aktenzeichen 2 AZR 156/24). 

Der Fall

Die Klägerin war bei der Beklagten 
beschäftigt. Diese kündigte das Arbeits-
verhältnis zum 30. Juni 2022 mit Zugang 
des Kündigungsschreibens bei der Kläge-
rin am 14. Mai 2022. Am 29. Mai 2022 
stellte die Klägerin nach einem positiven 

Schwangerschaftstest eine Schwanger-
schaft fest. Sie vereinbarte sofort einen 
Termin bei ihrem Frauenarzt, den sie 
jedoch erst für den 17. Juni 2022 erhalten 
hatte. Am 13. Juni 2022 erhob die Klägerin 
Kündigungsschutzklage und beantragte 
deren nachträgliche Zulassung. Am 21. Juni 
2022 legte sie dem Gericht ein ärztliches 
Attest vor, das eine Schwangerschaft am 
17. Juni 2022 seit bereits circa acht Wochen 
bestätigte. Der Mutterpass wies den vor-
aussichtlichen Geburtstermin auf Anfang 
Februar 2023 aus, was auf eine Schwan-
gerschaft ab dem 28. April 2022 hindeu-
tete. Die Klägerin war der Ansicht, dass 
die Kündigungsschutzklage gemäß § 5  
Absatz 1 Satz 2 KSchG nachträglich zuge-
lassen werden müsse. Gemäß der Norm 
ist die Klage auf Antrag nachträglich zuzu-
lassen, wenn eine Frau von ihrer Schwan-
gerschaft aus einem von ihr nicht zu ver-
tretenden Grund erst nach Ablauf der Frist 
des § 4 Satz 1 KSchG Kenntnis erlangt. Es 
handelt sich um eine dreiwöchige Frist 
nach Zugang der schriftlichen Kündigung. 
Die Beklagte hingegen vertrat die Auffas-
sung, dass die Vorschrift nicht zur Anwen-
dung komme, da die Klägerin aufgrund 
des positiven Schwangerschaftstests vor 
Ablauf der Klagefrist des § 4 Satz 1 KSchG 
Kenntnis von der Schwangerschaft erlangt 
habe. Beide Vorinstanzen haben der Klage 
stattgegeben. Die Revision der Beklagten 
hatte vor dem BAG keinen Erfolg. 

Die Entscheidung

Die Kündigung wurde wegen Versto-
ßes gegen das Kündigungsverbot gemäß 
§ 17 Absatz 1 Nr. 1 Mutterschutzgesetz 
(MuSchG) für unwirksam erklärt. Danach 
ist die Kündigung gegenüber einer 
Schwangeren unzulässig, wenn Arbeitge-
benden zum Zeitpunkt der Kündigung die 
Schwangerschaft bekannt ist oder wenn 
sie ihnen innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Ein 
Umstand, der widerlegt werden könnte, 
lag nicht vor. Zwar wurde die dreiwöchige 
Klagefrist mit Zugang des Kündigungs-
schreibens am 14. Mai 2022 ausgelöst und 
die Klägerin hatte diese mit ihrer Klage-
erhebung am 13. Juni 2022 um mehr als 
zwei Wochen versäumt. Die verspätete 
Klage war jedoch gemäß § 5 Absatz 1 Satz 
2 KSchG nachträglich zuzulassen, da die 
Klägerin erst nach der ärztlichen Unter-
suchung am 17. Juni 2022 positiv von ihrer 
Schwangerschaft erfuhr, die bereits beim 
Zugang der Kündigung bestanden hatte. 
Der Schwangerschaftstest vom 29. Mai 
2022 genügte nicht. 
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Das Fazit

Das Bundesarbeitsgericht stellt mit der 
Auslegung sicher, dass das System der  
§§ 4, 5 KSchG und § 17 Absatz 1 MuSchG mit 
den Vorgaben der Richtlinie 92/85/EWG 
übereinstimmt, wie sie vom Gerichtshof 
der Europäischen Union in der Rechtssa-
che „Haus Jacobus“ (EuGH, 27. Juni 2024, 
Aktenzeichen C-284/23) herausgearbei-
tet wurde. Die Entscheidung findet sich 
in der Januar/Februar 2025 Ausgabe des 
tacheles. 

Streikteilnahme ohne  
Abmeldung rechtens
Streiken Arbeitnehmende, ohne sich für 
die Streikteilnahme bei Arbeitgebenden 
abzumelden, dürfen diese kein unent-
schuldigtes Fehlen annehmen und nicht 
abmahnen (LAG Mecklenburg-Vorpom-
mern, Urteil vom 25. Juni 2024, Aktenzei-
chen 2 Sa 123/23). 

Der Fall

Die Klägerin war seit 2022 bei der Beklag-
ten als Bürokauffrau beschäftigt. Die 
Beklagte ist Mitglied im kommunalen 
Arbeitgeberverband und daher an den 
TVöD gebunden. Im Rahmen der dazu 
laufenden Einkommensrunde kam es zu 
einem gewerkschaftlichen Warnstreik-
aufruf unter anderem an die Beschäf-
tigten der Beklagten. Die Klägerin folgte 
dem Aufruf zusammen mit weiteren Kol-
leginnen und Kollegen ihres Betriebs. Die 
Betreffenden sammelten sich morgens 
auf dem Betriebshof und fuhren dann 
zusammen zum Ort der Warnstreikkund-
gebung. Erst am nächsten Tag informier-
ten sie mündlich ihre Vorgesetzten über 
die Streikteilnahme. 
Daraufhin kam es erst zu einem Personal-
gespräch und schließlich zu einer Abmah-
nung der Klägerin. Die Beklagte war 
der Ansicht, die Klägerin habe sich vor 
dem Streik bei ihr abmelden müssen. Da 
sie dies nicht getan habe, sei auch ihre 
Arbeitspflicht nicht infolge der Streikteil-
nahme suspendiert gewesen. Damit habe 
sie unentschuldigt gefehlt. Die Einkom-
mensrunde endete mit einer Einigung, die 
folgende Maßregelungsklausel enthielt: 
„Die Arbeitgebervertreter erklären, dass 
von Maßregelungen (Abmahnungen, Ent-
lassungen oder ähnlichem) aus Anlass 
gewerkschaftlicher Arbeitskampfmaß-
nahmen, die bis einschließlich 22. April 

2023 durchgeführt wurden, abgesehen 
wird, wenn sich die Teilnahme an diesen 
Arbeitskampfmaßnahmen im Rahmen 
der Regelungen für rechtmäßige Arbeits-
kämpfe gehalten hat.“
Die Klägerin wandte sich vor Gericht 
gegen die Abmahnung. Sie war der 
Ansicht, sie habe sich nicht zum Streik 
abmelden müssen. 

Die Entscheidung

Das Landesarbeitsgericht gab der Klägerin 
recht. Bei einer Streikteilnahme bestehe, 
von Ausnahmefällen abgesehen, keiner-
lei Abmeldepflicht. Schon gar nicht müsse 
eine Abmeldung vor Streikteilnahme 
erfolgen, um eine rechtmäßige Streikteil-
nahme zu erreichen. Zwar müss-
ten Arbeitnehmende entwe-
der ausdrücklich oder durch 
schlüssiges Verhalten 
gegenüber den Arbeit-
gebenden erklären, 
dass sie streiken, 
damit ihre Arbeits-
p f l i ch t  susp e n -
diert werde. Eine 
solche Erklärung 
liege aber schon in 
der Streikteilnahme 
selbst. Wenn Arbeit-
nehmende nach ent-
sprechendem gewerk-
schaftlichem Streikaufruf 
nicht zur Arbeit erschie-
nen, könnten Arbeitgebende 
davon ausgehen, dass sie 
streikten. Eine besondere 
Klarstellung durch 
Arbeitnehmende sei 
nur dann nötig, 
wenn sie bereits 
vor Streikbe-

ginn aus anderen Gründen von der Arbeit 
befreit gewesen seien, zum Beispiel weil 
sie einen bereits bewilligten Urlaub ange-
treten hatten. 
Außerdem führe auch die in der Tarifeini-
gung beschlossene Maßregelungsklausel 
dazu, dass die Klägerin die Entfernung der 
Abmahnung verlangen könne. 

Das Fazit

Ähnlich wie bei der Frage des Ausstem-
pelns während eines Streiks, pochen 
Arbeitgebende oft auf eine vorherige 
Abmeldung. Das Urteil gibt Streikenden 
hier Sicherheit: Eine Pflicht zur Abmel-
dung gibt es nicht. 
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Zitat des Monats:

Die Steigerung der Effizienz von Verwal-
tungen und Verwaltungshandeln (auch) 
auf Bundesebene ist sicherlich ein Ziel 
der künftigen Bundesregierung, das die 
meisten unterstützen können. Könnte 
man eine bessere Effektivität mit weni-
ger Personal erreichen, würde auch dage-
gen kaum jemand etwas haben. Das soll 
durch eine gesteuerte Aufgaben- und Aus-
gabenkritik und besser gesetzte politische 
Prioritäten erreicht werden. Leider wurde 
die erfolgreiche Umsetzung bisher in freier 
Wildbahn noch nie beobachtet.
Und der nächste Satz im Koalitionsver-
trag lässt direkt aufhorchen: „Wir wer-
den den Personalbestand in der Minis-
terial- und Bundestagsverwaltung sowie 
in bestimmten nachgeordneten Behör-
den bis zum Jahr 2029 um mindestens 
acht Prozent reduzieren.“ Das klingt lei-

der nicht nach Aufgabenkritik, sondern 
nach Rasenmäher. Womit nichts gewon-
nen wäre. Erst wenn klar ist, was genau 
von der Bundesverwaltung gewollt ist 
und wie diese die gesteckten Ziele umset-
zen soll, kann auch geschaut werden, wie 
viel Personal dafür notwendig ist. Pau-

schal den Personalbestand um acht Pro-
zent zu reduzieren, wird letztlich dazu 
führen, dass geschaut wird, was mit weni-
ger Personal überhaupt noch möglich ist. 
So oder so wird der dbb die Rechte der 
Bundesbeschäftigten im Blick haben und 
verteidigen. 


